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VORWORT 
 
 
 
In Artikel 7 Absatz 6 des Verhaltenskodex für die Mitglieder des Europäischen Parlaments zu 
den finanziellen Interessen und Interessenkonflikten (Anlage I der Geschäftsordnung des 
Europäischen Parlaments) ist Folgendes festgelegt: „Der Beratende Ausschuss veröffentlicht 
einen jährlichen Bericht über seine Tätigkeit“. 
 
Dieser erste jährliche Bericht über die Tätigkeit des Beratenden Ausschusses zum Verhalten 
von Mitgliedern bezieht sich auf den Zeitraum vom 7. März 2012 (dem Zeitpunkt der 
Einsetzung des Ausschusses) bis 31. Dezember 2012 und wurde vom Ausschuss am 
19. Februar 2013 angenommen. 
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Zusammenfassung 
 
Aufgabe des Beratenden Ausschusses ist es, behauptete Verstöße, über die er vom 
Präsidenten unterrichtet wird, zu bewerten, und den Mitgliedern Orientierungshilfe 
bei der Auslegung und Anwendung der Bestimmungen des Verhaltenskodex zu 
geben. Anfragen von Mitgliedern werden vertraulich behandelt; Mitglieder können 
sich auf die innerhalb von 30 Kalendertagen zu leistende Orientierungshilfe berufen. 
 
2012 übermittelte der Beratende Ausschuss dem Präsidenten eine Empfehlung zu 
einem behaupteten Verstoß gegen den Verhaltenskodex und beriet die Mitglieder in 
insgesamt 50 Fragen. Die am häufigsten gestellte Frage betraf die obligatorische 
Erklärung der finanziellen Interessen sowie Klarstellungen bezüglich des genannten 
Dreijahreszeitraums, für den die Mitglieder Auskunft über frühere Berufstätigkeiten 
und Mitgliedschaften in Verwaltungs- bzw. Aufsichtsräten geben müssen. 
 
74 Mitglieder haben insgesamt 79 aktualisierte Erklärungen übermittelt. Diese 
aktualisierten Erklärungen enthielten insgesamt 98 Änderungen, in einigen Fällen 
wurden also im Zuge einer Überarbeitung mehrere Änderungen vorgenommen. Was 
den Inhalt der Änderungen betrifft, so waren (A), (D) und (I) die am häufigsten 
geänderten Abschnitte; 
 
Im Rahmen der Orientierungshilfe, der Befassung und der Aktualisierungen traten 
verschiedene Unklarheiten und Widersprüche im Kodex selbst sowie in Bezug auf 
seine Anwendung zutage. Da sich der Beratende Ausschuss verpflichtet fühlt, über 
alle bestehenden oder möglicherweise auftretenden Probleme Bericht zu erstatten und 
Überlegungen zu möglichen Verbesserungen anzustellen, enthält der Jahresbericht 
einige Vorschläge für mögliche Verbesserungen des Verhaltenskodex.  
 
Der Jahresbericht macht deutlich, dass der einzige Weg zu Transparenz und Ethik der 
Weg nach vorn ist, dass das Parlament aber künftig den Bürgerinnen und Bürgern 
noch besser vermitteln muss, was in diesem Bereich getan wird, indem es etwa die 
Möglichkeiten für die Veröffentlichung der Erklärungen über die finanziellen 
Interessen der Mitglieder des Europäischen Parlaments im Internet verbessert. 
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1 HINTERGRUND 
 
1.1 Hauptprinzipien des Verhaltenskodex 
 
1.1.1 Pflichten der Mitglieder  
 
Der Verhaltenskodex trat am 1. Januar 2012 in Kraft. Gemäß den für den Verhaltenskodex 
geltenden Leitlinien handeln die Mitglieder nur im öffentlichen Interesse und üben ihre 
Tätigkeit gemäß den Verhaltensgrundsätzen der Uneigennützigkeit, Integrität, Transparenz, 
Sorgfalt, Ehrlichkeit, Verantwortlichkeit und Wahrung des guten Rufs des Parlaments aus.  
 
Der Verhaltenskodex ersetzt die früheren Vorschriften in Anlage I der Geschäftsordnung des 
Europäischen Parlaments („Transparenz und finanzielle Interessen der Mitglieder“), hat aber 
im Vergleich zu diesen einen größeren Anwendungsbereich und stellt ehrgeizigere Ziele in 
punkto Transparenz und Ethik auf. 
 
 
1.1.2 Interessenkonflikte  
 
Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn ein Mitglied des Europäischen Parlaments ein 
persönliches Interesse hat, das die Ausübung seines Mandats als Mitglied des Europäischen 
Parlaments ungebührlich beeinflussen könnte.  
 
Während der Ausübung ihres Mandats können einige Mitglieder tatsächlich bestehende 
Interessenkonflikte (d.h. eine nachweisliche Vermischung öffentlicher und persönlicher 
Interessen) und/oder potenzielle Interessenkonflikte (d.h. Situationen, die nur von einem 
breiteren Publikum als in diesem Sinne konfliktträchtig empfunden werden könnten) erleben. 
 
Der Verhaltenskodex ermöglicht es allen betroffenen Mitgliedern, Fehlverhalten zu 
vermeiden, indem er ihnen klare und einfache Vorgaben für ihr Verhalten liefert. Zunächst ist 
das Mitglied gehalten, selbst eine Lösung des Konflikts herbeizuführen. Ist das Mitglied dazu 
nicht in der Lage, teilt es dies dem Präsidenten des Parlaments oder dem Vorsitzenden eines 
der Organe des Parlaments während der entsprechenden parlamentarischen Beratungen in 
einer vollständig transparenten Weise mit. Auf diese Weise wahrt das Mitglied sowohl seinen 
eigenen als auch den guten Ruf des Parlaments. 
 
 
1.1.3 Erklärung über die finanziellen Interessen  
 
 
Nach Artikel 4 Absatz 1 des Verhaltenskodex geben die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments „aus Gründen der Transparenz (...) in eigener Verantwortung beim Präsidenten 
eine Erklärung über die finanziellen Interessen ...ab“. 
 
Die mit dem Verhaltenskodex1 eingeführte Erklärung über die finanziellen Interessen sollte 
von den Mitgliedern – als Einführungs- und Übergangsmaßnahme – zum ersten Mal bis 
spätestens 30. März 2012 vorgelegt werden. Nach dieser erstmaligen Vorlage müssen die 

                                                 
1 Anlage I. 
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Mitglieder ihre Erklärungen fortlaufend und jeweils spätestens 30 Tage nach Eintreten von 
Änderungen aktualisieren. Die frühere Verpflichtung, wonach die Erklärung nur jährlich 
aktualisiert werden muss, gilt nun nicht mehr. 
 
 
Die Erklärungen über die finanziellen Interessen werden auf der Website des Parlaments bzw. 
der persönlichen Seite jedes Mitglieds veröffentlicht.  
 
 
2 BERATENDER AUSSCHUSS ZUM VERHALTEN VON MITGLIEDERN  
 
2.1 Zusammensetzung und Aufgaben 
 
Der Beratende Ausschuss zum Verhalten von Mitgliedern wurde gemäß Artikel 7 Absatz 1 
des Verhaltenskodex gebildet. Nach Artikel 7 Absatz 2 „[besteht] der Beratende Ausschuss 
(...) aus fünf Mitgliedern, die vom Präsidenten zu Beginn seiner Amtszeit aus den Mitgliedern 
der Vorstände und den Koordinatoren des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und des 
Rechtsausschusses ernannt werden, wobei der Erfahrung der Mitglieder und der politischen 
Ausgewogenheit gebührend Rechnung getragen wird“.    
 
Die Mitglieder des Beratenden Ausschusses sind: 
 

• Carlo CASINI (EVP, Italien); 
 
• Evelyn REGNER (S&D, Österreich); 
 
• Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, Schweden); 
 
• Gerald HÄFNER (Grüne/EFA, Deutschland); 
 
• Sajjad KARIM (ECR, Vereinigtes Königreich). 
 

 
Nach Artikel 7 Absatz 3 des Verhaltenskodex „ernennt [der Präsident] ferner zu Beginn 
seiner Amtszeit Reservemitglieder für den Beratenden Ausschuss, je eines für jede nicht im 
Beratenden Ausschuss vertretene Fraktion.“  
 
Die Reservemitglieder des Beratenden Ausschusses sind: 
 

• Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Tschechische Republik); 
 
• Francesco Enrico SPERONI (EFD, Italien). 

 
Aufgabe des Beratenden Ausschusses ist es, behauptete Verstöße, über die er vom 
Präsidenten unterrichtet wird, zu bewerten, und den Mitgliedern Orientierungshilfe bei der 
Auslegung und Anwendung der Bestimmungen des Verhaltenskodex zu geben. Anfragen von 
Mitgliedern werden vertraulich behandelt; Mitglieder können sich auf die innerhalb von 30 
Kalendertagen zu leistende Orientierungshilfe berufen. 
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2.2 Vorsitz 
 
Wie in Artikel 7 Absatz 2 des Verhaltenskodex festgelegt, „[führt] jedes Mitglied des 
Beratenden Ausschusses (...) nach einem Rotationsverfahren sechs Monate lang den Vorsitz“. 
In seiner konstituierenden Sitzung vom 7. März einigte sich der Beratende Ausschuss darauf, 
dass „die Rotation (...) grundsätzlich in absteigende Rangfolge der Größe der Fraktionen der 
Mitglieder folgt, aus denen der Beratende Ausschuss besteht“2. 
 
Nach Carlo Casini (EVP), der vom 7. April bis 29. August das Amt des Vorsitzenden im 
Beratenden Ausschuss innehatte, übernahm Evelyn Regner (S&D) am 30. August 2012 den 
Vorsitz für einen Zeitraum von sechs Monaten.   
 
 
2.3 Geschäftsordnung 
 
In seiner konstituierenden Sitzung am 7. März 2012 nahm der Beratende Ausschuss seine 
eigene Geschäftsordnung an. Im Rahmen seiner kontinuierlichen Bemühungen zur 
Verbesserung seiner Effizienz änderte der Ausschuss diese Geschäftsordnung in seiner 
Sitzung vom 9. Oktober 20123. Die in diesem Zusammenhang angenommenen Änderungen 
umfassten sprachliche Klarstellungen betreffend Minderheitenempfehlungen, eine neue 
Vorschrift bezüglich des schriftlichen Verfahrens, eine neue Vorschrift zum Quorum, eine 
Klarstellung des Inhalts einer Empfehlung an den Präsidenten des Europäischen Parlaments 
im Anschluss an dessen Überweisung gemäß Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 2 und Artikel 8 
des Verhaltenskodex und den Zeitplan für die Annahme des Jahresberichts des Beratenden 
Ausschusses. 
 
Der Beratende Ausschuss tritt im Prinzip einmal im Monat zusammen und trifft seine 
Entscheidungen einvernehmlich oder, wenn dies nicht möglich ist, mit einer Mehrheit seiner 
Mitglieder. Andere Beschlüsse als die, die eine an den Präsidenten gerichtete Empfehlung zu 
einem behaupteten Verstoß gegen den Verhaltenskodex betreffen, kann der Beratende 
Ausschuss in einem vereinfachten schriftlichen Verfahren fassen. 
 
Darüber hinaus hat der Beratende Ausschuss festgelegt, dass er bei der Bewertung eines 
behaupteten Verstoßes gegen den Verhaltenskodex einen Berichterstatter benennen wird, der 
nicht derselben Fraktion angehört wie das betreffende Mitglied. Dieser Berichterstatter soll 
einen Entwurf einer Empfehlung ausarbeiten, in dem die Fakten des Falls, die von dem 
betreffenden Mitglied vorgebrachten Argumente, seine Beurteilung dieser Fakten und eine 
Schlussfolgerung präsentiert werden. Diese Schlussfolgerung enthält eine Einschätzung, ob 
ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex vorliegt oder nicht, Ratschläge für Maßnahmen, die 
gegebenenfalls ergriffen werden sollten, und eine Empfehlung an den Präsidenten für einen 
möglichen Beschluss. 
 
 
 

                                                 
2 Geschäftsordnung des Beratenden Ausschusses, Anlage II; vgl. Abschnitt 2.3 
3 Anlage II. 
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2.4  Sitzungen im Jahr 2012 
 
Der Beratende Ausschuss trat 2012 nach seiner konstituierenden Sitzung vom 7. März zu 
insgesamt zehn Sitzungen zusammen. Damit wurde die in seiner Geschäftsordnung 
vorgesehene Häufigkeit der Sitzungen eingehalten und die systematische Einhaltung der in 
Artikel 7 Absatz 4 erster Unterabsatz des Verhaltenskodex festgelegten Frist von 
30 Kalendertagen, innerhalb deren der Ausschuss auf Ersuchen der Mitglieder um 
Orientierungshilfe reagieren muss, ermöglicht. 
 
                         
Sitzungskalender 2012 des Beratenden Ausschusses 
 
                        Mittwoch, 7. März (konstituierende Sitzung) 

Dienstag, 13. März – Straßburg 
Mittwoch, 28. März 
Mittwoch, 25. April 
Mittwoch, 30. Mai 
Dienstag, 12. Juni – Straßburg 
Mittwoch, 11. Juli 
Dienstag, 18. September4 
Dienstag, 9. Oktober 
Dienstag, 27. November 
Dienstag, 18. Dezember 

 
In seiner Sitzung vom 9. Oktober nahm der Beratende Ausschuss seinen Sitzungskalender für 
2013 an. 
 
                         
Sitzungskalender 2013 des Beratenden Ausschusses 
 
 Dienstag, 22. Januar 
 Dienstag, 19. Februar 
 Dienstag, 19. März5 
 Dienstag, 23. April 
 Dienstag, 21. Mai – Straßburg 
 Dienstag, 18. Juni 
 Mittwoch, 10. Juli 
 Dienstag, 17. September6 
 Dienstag, 15. Oktober 
 Dienstag, 12. November 

Dienstag, 17. Dezember 
 

                                                 
4 Wechsel des Vorsitzes: Auf der Grundlage der bestehenden Fraktionsgröße übernahm Evelyn Regner (S&D) 
den Vorsitz von Carlo Casini (EVP). 
5 Wechsel des Vorsitzes: Auf der Grundlage der bestehenden Fraktionsgröße übernahm Cecilia Wikström 
(ALDE) den Vorsitz von Evelyn Regner (S&D). 
6 Wechsel des Vorsitzes: Auf der Grundlage der bestehenden Fraktionsgröße übernahm Gerald Häfner 
(Grüne/EFA) den Vorsitz von Cecilia Wikström (ALDE). 
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2.5 Eingegangene Erklärungen über die finanziellen Interessen 
 
Der 30. März 2012 war die Frist, bis zu der die im Amt befindlichen Mitglieder ihre 
Erklärungen in dem neuen Format einreichen sollten.  
 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten 664 Mitglieder von 754 (d.h. ein Anteil von 88 %) ihre 
Erklärungen vorgelegt. Bis Ende April hatten auch die übrigen Mitglieder ihre Erklärungen 
eingereicht.  
Ein großer Anteil der Erklärungen ging in den zwei Wochen vor Einreichungsfrist ein, d. h. 
der Woche vom 19. März (17% der Formulare) und vom 26. März (29% der Formulare). Im 
März wurden 72 % der Erklärungen eingereicht. 
 
90 Mitglieder (12 %) hielten die Einreichungsfrist nicht ein. Von den ausstehenden 
Erklärungen gingen jedoch 73 in der ersten Aprilhälfte und die restlichen 17 in den 
darauffolgenden beiden Wochen ein. Von diesen Fällen, in denen Erklärungen verspätet 
vorgelegt wurden, sind einige damit zu erklären, dass die betreffenden Mitglieder ihr Mandat 
um die Einreichungsfrist des 30. März herum niedergelegt oder aufgenommen haben.  
 
Für die statistischen Zwecke dieses Jahresberichts wurde festgehalten, dass 88 Erklärungen 
(12 %) keine anderen Angaben enthielten als den Namen des Mitglieds und den Zeitpunkt der 
Einreichung. Hier bestünde weiterer Erklärungsbedarf, jedoch bietet der Verhaltenskodex 
dem Beratenden Ausschuss derzeit keine Möglichkeiten, diese 88 Erklärungen weiter zu 
analysieren oder weiterzuverfolgen. Der Beratende Ausschuss würde es begrüßen, wenn 
solche Möglichkeiten mit der eventuellen Einführung von Kontrollverfahren im Jahr 2013 
geschaffen würden. 
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Zeitliche Verteilung der Einreichung der erstmaligen Erklärungen über die finanziellen 
Interessen der Mitglieder 
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Im Zusammenhang mit der Gesamtzahl der von den Mitgliedern eingereichten Erklärungen 
ist festzustellen, dass sie leicht über der Gesamtzahl der EP-Mitglieder liegt. Dies ist damit zu 
erklären, dass einige neue Mitglieder im Frühjahr 2012 ihr Amt antraten, während andere erst 
eine Erklärung einreichten und danach von ihrem Amt zurücktraten. Gemäß Artikel 4 Absatz 
1 des Verhaltenskodex waren die Mitglieder, die während der laufenden Wahlperiode ihr 
Mandat antraten, verpflichtet, ihre Erklärungen innerhalb der darauffolgenden dreißig Tage 
abzugeben. 
 
In Artikel 4 Absatz 1 des Verhaltenskodex heißt es: „[Die Mitglieder] unterrichten den 
Präsidenten von etwaigen Änderungen, die sich auf ihre Erklärung auswirken, jeweils 
innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Eintreten der Änderung“. 
  
Im Laufe des Jahres wurden dem Präsidenten von 74 Mitgliedern 79 aktualisierte Erklärungen 
übermittelt. Die unterschiedlichen Zahlen sind damit zu erklären, dass 70 Mitglieder jeweils 
eine geänderte Erklärung einreichten, drei Mitglieder ihre ursprünglichen Erklärungen 
zweimal änderten und ein weiteres Mitglied bei drei Gelegenheiten Änderungen vornahm. 
 
Diese aktualisierten Erklärungen enthielten insgesamt 98 Änderungen, in einigen Fällen 
wurden also im Zuge einer Überarbeitung mehrere Änderungen vorgenommen. 

Zahl der Erklärungen 
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Was den Inhalt der Änderungen betrifft, so waren (A), (D) und (I) die am häufigsten 
geänderten Abschnitte; auf sie entfielen 28, 36 bzw. 15 Änderungen. 
 
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Verteilung aller im Laufe des Jahres 
vorgenommenen Änderungen nach den einzelnen Abschnitten7. 
 
Verteilung der von den MdEP vorgenommenen Änderungen auf die Abschnitte der EFI 
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2.6 Ersuchen um Orientierungshilfe 
 
Auf der Grundlage von Artikel 7 Absatz 4 des Verhaltenskodex erhielt und beantwortete der 
Beratende Ausschuss insgesamt 50 Fragen, die in insgesamt 32 von Mitgliedern an ihn 
gerichteten Ersuchen um Orientierungshilfe enthalten waren. Die unterschiedlichen Zahlen 
erklären sich aus dem Umstand, dass einige der Ersuchen um Orientierungshilfe mehr als eine 
Frage enthielten. 
 
Die meisten Fragen/Ersuchen gingen im Februar (11 Fragen/Ersuchen) und März (17 
Fragen/Ersuchen) ein, also in Zusammenhang mit der Frist für die Einreichung der 
erstmaligen Erklärung über die finanziellen Interessen vom 30. März. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Im Laufe des Jahres haben drei Mitglieder eine erste Erklärung in ihrer Muttersprache vorgelegt und eine 
zweite Fassung in englischer Sprache nachgereicht. Die entsprechenden Änderungen wurden deshalb in der 
Tabelle als „N/A“ aufgeführt. 

Zahl der Änderungen 



 11/18 

DE  DE 

 
 
 
Zeitliche Verteilung der Zahl der von den Mitgliedern an den Beratenden Ausschuss gerichteten Ersuchen um 
Orientierungshilfe 
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Die am häufigsten (18 Mal) gestellte Frage betraf Klarstellungen bezüglich des in Abschnitt 
(A) der Erklärung genannten Dreijahreszeitraums. Einige Fragen waren allgemeiner Art und 
können deshalb nicht einem bestimmten Abschnitt der Erklärung zugeordnet werden, wie 
etwa betreffend die Tatsache, dass langfristige Schatzanweisungen und gemeinsame 
Anlageinstrumente, die eine Feststellung von Vermögenswerten nicht zulassen, nicht 
angegeben werden müssen. 
 
Da die von den Mitgliedern an den Beratenden Ausschuss gerichteten Fragen/Ersuchen 
vertraulicher Natur sind, können in diesem Jahresbericht keine weiteren Details zu ihrem 
konkreten Inhalt genannt werden. 
 
Zwei Fragen betrafen die mögliche Unvereinbarkeit eines anderen Amtes mit dem Mandat als 
Mitglied des Europäischen Parlaments. Da diese Angelegenheit nicht in die Zuständigkeit des 
Beratenden Ausschusses, sondern in die des Juristischen Dienstes des Parlaments fällt, sind 
diese beiden Fragen im untenstehenden Schaubild mit N/A gekennzeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 

Zahl der Ersuchen 
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Zuordnung der von den Mitgliedern an den Beratenden Ausschuss gerichteten Fragen zu den Abschnitten der EFI 
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2.7 Bewertung behaupteter Verstöße 
 
Im Laufe des Jahres wurde dem Beratenden Ausschuss vom Präsidenten auf der Grundlage 
von Artikel 8 Absatz 1 des Verhaltenskodex ein Fall eines behaupteten Verstoßes gegen den 
Verhaltenskodex übermittelt. Dieser am 24. Mai an den Beratenden Ausschuss überwiesene 
Fall betraf ein Mitglied, das es in seiner Erklärung über die finanziellen Interessen versäumt 
hatte, Aktienoptionen anzugeben, die es als Mitglied des Vorstandes einer Gesellschaft 
erhalten hatte.  
 
Der Beratende Ausschuss benannte Sajjad Karim (ECR) als Berichterstatter. Nach Prüfung 
der Fakten und Anhörung des betreffenden Mitglieds beschloss der Beratende Ausschuss am 
11. Juli, dem Präsidenten zu empfehlen, keine weiteren Schritte gemäß Artikel 8 Absatz 3 des 
Verhaltenskodex zu unternehmen, empfahl jedoch dem Präsidenten, das Mitglied 
aufzufordern, eine überarbeitete Fassung seiner Erklärung über die finanziellen Interessen 
vorzulegen.  
 
Der Beratende Ausschuss hatte die Ansicht vertreten, dass der Verhaltenskodex erst seit 
relativ kurzer Zeit in Kraft war, und dass Diskrepanzen hinsichtlich seiner Auslegung und 
Anwendung durch die Mitglieder auf die mangelnde Erfahrung damit zurückgeführt werden 
könnten. Er stellte außerdem Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachfassungen von 
Artikel 4 des Verhaltenskodex fest, besonders im Hinblick auf Artikel 4 Absatz 2 
Buchstabe f, die einer einheitlichen Anwendung seiner Bestimmungen im Wege stehen 
können.  

Zahl der Fragen 
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Der Beratende Ausschuss stellte fest, dass die Mitgliedschaft des Mitglieds im Vorstand einer 
Gesellschaft und die damit einhergehende Vergütung in der Erklärung des Mitglieds über 
seine finanziellen Interessen korrekt angegeben worden war.  
 
Der Beratende Ausschuss stellte ferner fest, dass der Anwendungsbereich von Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe f des Verhaltenskodex in seinem korrekten Wortlaut die Aktienoptionen, 
von denen das Mitglied als Mitglied des Vorstands profitierte, nicht einschließt. Ungeachtet 
dessen vertrat der Beratende Ausschuss die Ansicht, dass nach Artikel 4 Absatz 2 
Buchstabe h des Verhaltenskodex Privatvermögen nicht aus dem Geltungsbereich des 
Begriffs „finanzielle Interessen“ ausgeschlossen sind, wenn es sich dabei um finanzielle 
Interessen handelt, die die Ausübung des Mandats beeinflussen könnten, und dass es sich 
folglich bei Aktienoptionen um finanzielle Interessen handelt, die ein Mitglied bei der 
Ausübung seines Mandats beeinflussen könnten.  
 
Dies führte den Beratenden Ausschuss zu der Schlussfolgerung, dem betreffenden Mitglied 
unter Berücksichtigung der Transparenzgrundsätze, die dem Verhaltenskodex zugrunde 
liegen, nahezulegen, die übrigen Aktienoptionen in der Erklärung über die finanziellen 
Interessen unter Abschnitt (H) anzugeben. 
 
Der Beratende Ausschuss stellte ferner fest, dass Aktienoptionen, die ein Mitglied als 
Vergütung oder Teil einer Vergütung erhalten hat, als Einkommen des Mitglieds zu 
betrachten und anzugeben sind, wobei der Wert dieser Optionen vom Aktienkurs des Tages 
abhängt, an dem sie an den Empfänger überwiesen werden. Dies bedeutet, dass die in 
Abschnitt (A) einer Erklärung über die finanziellen Interessen anzugebende 
Einkommenskategorie mit der erhaltenen Vergütung übereinstimmen sollte, gleich, in 
welcher Form sie erfolgt, einschließlich Aktienoptionen oder anderer erworbener Rechte 
unabhängig davon, ob sie in Bargeld umgewandelt wurden oder nicht. 
 
Der Präsident folgte in seinem Beschluss den Empfehlungen des Beratenden Ausschusses, 
und das Mitglied legte dem Präsidenten am 3. Oktober (innerhalb von 30 Tagen, nachdem 
ihm der Beschluss des Präsidenten zugestellt worden war, unter Berücksichtigung der 
Sitzungspause des Parlaments im August) eine überarbeitete Erklärung vor. 
 
 
2.8 Benutzerleitfaden 
 
Eine der Hauptaufgaben des Beratenden Ausschusses besteht darin, die Mitglieder zu beraten 
und zu informieren, wie sie den Verhaltenskodex im Sinne größerer Transparenz, 
Glaubwürdigkeit und Effizienz anwenden können. Im Laufe des Jahres hat der Beratende 
Ausschuss einen vollständigen Satz praktischer Leitlinien erarbeitet, der sich auf folgende 
Grundlagen stützt: 
 

• den Inhalt der Orientierungshilfen, die den Mitgliedern gemäß Artikel 7 Absatz 4 des 
Verhaltenskodex gegeben wurden; 

 
• einen behaupteten Verstoß gegen den Verhaltenskodex, der vom Präsidenten an ihn 

verwiesen wurde; 
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• seine eigene Praxis und Analyse. 
 
Diese Leitlinien wurden in einem Benutzerleitfaden zusammengestellt, der die korrekte 
Auslegung und Anwendung des Verhaltenskodex und das Ausfüllen der Erklärung über die 
finanziellen Interessen erleichtern soll.  
 
Der Benutzerleitfaden enthält Klarstellungen zu verschiedenen Bestimmungen des 
Verhaltenskodex und zur Erklärung über die finanziellen Interessen. 
 
Er wird auf der Europarl-Website8 und in gedruckter Form in allen Amtssprachen 
veröffentlicht. 
 
 
3 DURCHFÜHRUNGSMAßNAHMEN 
 
3.1 Arbeitsgruppe des Präsidiums zum Verhaltenskodex für die Mitglieder 
 
Gemäß Artikel 9 des Verhaltenskodex legt das Präsidium Durchführungsmaßnahmen zu dem 
Verhaltenskodex fest.  
 
Am 13. Juli forderte der Präsident den für Transparenz zuständigen Vizepräsidenten Wieland 
(EVP, Deutschland) auf, zusammen mit den VizepräsidentInnen Podimata (S&D, 
Griechenland), Durant (Grüne/EFA, Belgien), Alvaro (ALDE, Deutschland) und Vlasák 
(ECR, Tschechische Republik) sowie Jiří Maštálka (GUE/NGL, Tschechische Republik) als 
Vertreter des Kollegiums der Quästoren dem Präsidium einen Vorschlag für umfassende 
Durchführungsvorschriften zur Genehmigung vorzulegen. 
 
Die in dieser Form eingesetzte Arbeitsgruppe des Präsidiums prüft derzeit 
Durchführungsmaßnahmen für Artikel 5 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 9 des 
Verhaltenskodex, sowie redaktionelle Anpassungen der Form der Erklärung über die 
finanziellen Interessen. Die Arbeitsgruppe wird ihre Tätigkeit voraussichtlich im Februar 
2013 beenden. 
 
 
4 KÜNFTIGE ENTWICKLUNG  
 
4.1 Erklärung über die finanziellen Interessen in elektronischer Form 
 
Derzeit müssen die Mitglieder ihre Erklärung über die finanziellen Interessen in Papierform 
ausfüllen. Diese bürokratischen Verfahren werden mit der technischen Entwicklung der 
notwendigen IT-Werkzeuge verbessert werden. Als ersten Schritt sollen die Mitglieder nur 
noch den Teil bzw. die Teile des Formulars ausfüllen müssen, die aktualisiert werden. 
Weitere technische Entwicklungen sind nötig, um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, 
ihre Erklärungen ganz in elektronischer Form auszufüllen, zu unterschreiben und 
einzureichen. Solche technischen Entwicklungen sollen rechtzeitig vor den Wahlen zum 
Europäischen Parlament im Jahr 2014 verfügbar sein. 
   
                                                 
8
http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/CoC%20User's%20Guide%20draft4web_EN_def.doc  
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4.2 Vorschläge für mögliche Verbesserungen des Verhaltenskodex 
 
Seit dem Inkrafttreten des Verhaltenskodex am 1. Januar 2012 hat der Beratende Ausschuss 
einige Erfahrungen mit der praktischen Anwendung des Kodex gesammelt. 50 Fragen von 
Mitgliedern sowie eine Empfehlung an den Präsidenten nach entsprechender Überweisung 
und eingehender Prüfung durch den Beratenden Ausschuss offenbarten mehrere Unklarheiten 
und Widersprüche im Kodex selbst sowie in Bezug auf seine Anwendung.  
 
Der Beratende Ausschuss fühlt sich verpflichtet, über alle bestehenden oder möglicherweise 
auftretenden Probleme Bericht zu erstatten und Überlegungen zu möglichen Verbesserungen 
anzustellen.  
 
So ist beispielsweise in Artikel 3 des Verhaltenskodex betreffend Interessenkonflikte 
festgelegt, dass Mitglieder, die nicht in der Lage sind, einen solchen Konflikt zu lösen, 
verpflichtet sind, dies dem Präsidenten schriftlich mitzuteilen. Der Beratende Ausschuss muss 
die entsprechenden Informationen erhalten, derzeit existiert jedoch kein förmliches Verfahren, 
das sicherstellt, dass die betreffenden Informationen dem Beratenden Ausschuss zugeleitet 
werden. 
 
Mitglieder, die sich in einem tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt in Bezug auf 
eine zu behandelnde Angelegenheit befinden, der aus ihrer Erklärung der finanziellen 
Interessen nicht ersichtlich ist, sind außerdem verpflichtet, ihn schriftlich oder mündlich 
gegenüber dem Vorsitz während der parlamentarischen Beratungen offenzulegen, bevor sie 
im Plenum oder in einem der Gremien des Parlaments das Wort ergreifen oder abstimmen 
oder wenn sie als Berichterstatter vorgeschlagen sind. Der Beratende Ausschuss muss die 
entsprechenden Informationen erhalten, derzeit existiert jedoch kein förmliches Verfahren, 
das sicherstellt, dass die betreffenden Informationen dem Beratenden Ausschuss zugeleitet 
werden. 
 
Die Erklärung über die finanziellen Interessen der Mitglieder gemäß Artikel 4 ist ein 
weiterer Bereich, in dem der Beratende Ausschuss Unklarheiten und Raum für 
Verbesserungen festgestellt hat. 
 
Insbesondere heißt es in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b, dass die Mitglieder verpflichtet 
sind, jegliche Entschädigung für die Wahrnehmung eines Mandats in einem anderen 
Parlament anzugeben. Bei dieser Formulierung liegt die Betonung mehr auf der 
Entschädigung als dem Mandat, obgleich Letzteres für sich genommen einen tatsächlichen 
oder potentiellen Interessenkonflikt darstellen kann. In erster Linie sollte sich die Angabe 
deshalb weniger auf die Entschädigung als solche als vielmehr das Mandat beziehen. 
Außerdem könnte ein Interessenkonflikt aufgrund eines Mandats ebenfalls bestehen oder 
möglich sein, wenn beispielsweise in einem Stadtrat, einer regionalen Versammlung oder 
einem ernannten Oberhaus Mandate wahrgenommen werden. auch wenn einige von ihnen 
möglicherweise nicht vergütet werden. Für Mitglieder, die solche Mandate wahrnehmen, ist 
derzeit nicht klar, wie und wo sie ihr Mandat angeben sollen. 
 
Bezüglich der Verpflichtung der Mitglieder gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d, unter 
anderem „jegliche sonstige auswärtige Tätigkeit“ anzugeben, sollte außerdem beachtet 
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werden, dass nicht alle Sprachfassungen des Kodexes das Wort „relevant“ (bzw. dessen 
Übersetzung) enthalten. 
 
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe e sieht einen Schwellenwert von 5 000 EUR für die Angabe 
gelegentlich vergüteter auswärtiger Tätigkeiten vor. Dies steht nicht in Einklang mit dem 
allgemeinen Grundsatz der regelmäßigen Aktualisierung der Erklärung. Diese 
Schwellenwerte für Vergütungen sollten außerdem vorzugsweise denjenigen regelmäßiger 
Tätigkeiten oder Mitgliedschaften gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a entsprechen (d. h. 
500 EUR monatlich); ebenso sollten die entsprechenden Grundsätze für ihre Angabe 
eingehalten werden. Dies würde eine Anhebung des jährlichen Gesamtbetrags auf 6 000 EUR 
und eine entsprechende Aufnahme eines einmaligen Schwellenwerts von 500 EUR bewirken. 
Für die betroffenen Mitglieder wäre dies eine willkommene Klarstellung. 
 
Wie die jüngsten Erfahrungen mit entsprechenden Fällen gezeigt haben, ist die Bedeutung des 
Wortes „Beteiligung“ in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe f möglicherweise nicht sehr eindeutig. 
Dies zeigt sich auch an den unterschiedlichen Übersetzungen dieses Wortes in den 
verschieden Sprachfassungen des Kodex. Eine vollständigere Definition der unterschiedlichen 
Bedeutungen, die dieses Wort haben kann, sollte daher erwogen werden. 
 
Die jüngsten Erfahrungen haben auch gezeigt, dass eine Vergütung für anderweitig 
angegebene Beschäftigungen, Tätigkeiten oder Mitgliedschaften manchmal in Form von 
Finanzinstrumenten erfolgen kann. Einige Finanzinstrumente, insbesondere solche, die 
erworbene Rechte einschließen (z. B. Aktienoptionen oder Pensionsvereinbarungen), werden 
offenkundig weder durch das Wort „Beteiligung“ noch durch eine ausführlichere Definition 
erfasst. Eine zusätzliche Definition wäre erforderlich, um Vergütungen in Form derartiger 
Finanzinstrumente zu erfassen. 
 
Zu erwägen wäre auch, die beiden Kriterien „potenzielle Auswirkungen auf die öffentliche 
Politik“ und „erheblichen Einfluss“ zu streichen. Eine neutrale Erklärung des rechtlichen und 
finanziellen Tatbestands würde die gleiche Information übermitteln und den Mitgliedern 
größere Klarheit und Rechtssicherheit bieten. 
 
Die derzeitige Formulierung von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe h, wonach die Mitglieder zur 
Angabe jeglicher sonstiger finanzieller Interessen, die die Ausübung des Mandats 
beeinflussen könnten, verpflichtet sind, schließt alle Interessen aus, die nicht finanzieller 
Natur sind, aber nichtsdestotrotz die Ausübung des Mandats des Mitglieds beeinflussen 
könnten, also zu Konflikten im Sinne von Artikel 3 des Kodex führen könnten. Es könnte 
deshalb erwogen werden, den Wortlaut mehr auf den Anwendungsbereich von Artikel 3 
abzustimmen.  
 
Eine solche Anpassung des Wortlauts von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe h würde Abschnitt 
(I) der Erklärung der finanziellen Interessen überflüssig machen, da alle „sonstigen 
Informationen“, die die Mitglieder unter diesem Abschnitt angeben können, schon abgedeckt 
wären. 
 
Die Vorschrift in Artikel 4 Absatz 4, wonach Mitglieder, die die Erklärung über ihre 
finanziellen Interessen nicht abgegeben haben, nicht zu Amtsträgern des Parlaments oder 
eines seiner Organe gewählt oder als solche benannt werden können, berücksichtigt nicht in 
ausreichendem Maße Situationen, in denen Mitglieder eine Erklärung über ihre finanziellen 
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Interessen abgegeben, jedoch ihre Pflicht versäumt haben, diese innerhalb der 
vorgeschriebenen Fristen erforderlichenfalls zu aktualisieren. Ebenfalls unberücksichtigt 
bleiben Situationen, in denen Mitglieder unvollständige oder falsche Erklärungen über ihre 
finanziellen Interessen abgegeben haben.  
 
In Bezug auf Artikel 5 Absatz 1 zu Geschenken oder ähnlichen Zuwendungen könnte die 
derzeitige Formulierung „versagen sich“ so aufgefasst werden, dass ein gewisser 
Ermessensspielraum besteht, gemeint ist jedoch ein striktes Verbot der Annahme von 
Geschenken oder ähnlichen Zuwendungen im Wert von mehr als 150 EUR. 
 
Nachdem der Beratende Ausschuss durch die Umsetzung des Kodex eingesetzt wurde, ist die 
Bestimmung in Artikel 7 Absatz 1, wonach der Beratende Ausschuss „gebildet wird“, 
hinfällig. Eine Definition der Aufgaben und Zuständigkeiten des Beratenden Ausschusses 
könnte nun als zweckmäßiger erachtet werden. 
 
Was die Orientierungshilfe bei der Auslegung und Anwendung der Bestimmungen des 
Verhaltenskodex betrifft, steht die derzeit in Artikel 7 Absatz 4 festgelegte Frist von 
30 Kalendertagen nicht in Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 4 Absatz 1, wo nur 
von einer Frist von 30 Tagen – nicht „Kalendertagen“ – für die Einreichung und 
Aktualisierung der Erklärung über die finanziellen Interessen die Rede ist. Ein einheitlicher 
Wortlaut, der zudem die Möglichkeit schaffen würde, die Sitzungspause des Parlaments für 
den Beratenden Ausschuss ebenso wie für die Mitglieder zu berücksichtigen, wäre hier als 
Verbesserung anzusehen. 
 
In Bezug auf den Jahresbericht ist in Artikel 7 Absatz 6 lediglich festgelegt, dass ein solcher 
Bericht veröffentlicht wird, ohne nähere Angaben darüber, an wen dieser Bericht gerichtet ist. 
Auch könnten, um sicherzustellen, dass der jährliche Bericht die Tätigkeit des Beratenden 
Ausschusses hinsichtlich seiner Aufgaben und Zuständigkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 
ordnungsgemäß widerspiegelt, diese Aufgaben und Zuständigkeiten an dieser Stelle erwähnt 
werden. 
 
Was das Verfahren zur Prüfung eines behaupteten Verstoßes eines Mitglieds gegen den 
Verhaltenskodex anbelangt, geht aus dem derzeitigen Wortlaut von Artikel 8 Absatz 2 nicht 
eindeutig hervor, dass dabei das Recht auf ein faires Verfahren respektiert werden soll. 
Verfahrensgerechtigkeit sollte gewährleistet und das Recht auf eine faire Anhörung sollte 
allen von einem behaupteten Verstoß gegen den Kodex betroffenen Mitgliedern eingeräumt 
werden. Die derzeitige Formulierung stellt dies nicht eindeutig sicher. Außerdem sollte dem 
Beratenden Ausschuss auf der Grundlage von Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 2 die 
Gelegenheit gegeben werden, den Präsidenten hinsichtlich gegebenenfalls einzuleitender 
Maßnahmen zu beraten, nicht nur die Empfehlung als solche abzugeben. 
 
Schließlich sind im Kodex derzeit keine Fälle berücksichtigt, in denen es um die finanziellen 
Interessen oder Interessenkonflikte des Präsidenten geht. Um Fälle eines tatsächlichen oder 
potenziellen Schadens durch einen Präsidenten zu vermeiden, könnte erwogen werden, in den 
einschlägigen Artikeln, die auf den Präsidenten Bezug nehmen, eine alternative Instanz für 
entsprechende Fälle zu nennen. 
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5 VERWALTUNG 
 
5.1 Spezielle Website 
 
Alle Informationen zum Verhaltenskodex und zur Tätigkeit des Beratenden Ausschusses sind 
derzeit auf der Europarl-Website bzw. ihrer allgemein den Mitgliedern gewidmeten Webseite 
zu finden9.  
 
Zum Zeitpunkt der Annahme dieses Berichts arbeitet das Sekretariat des Beratenden 
Ausschusses an einer Strategie, die in absehbarer Zeit zu einer Verbesserung des Inhalts, der 
Präsentation, der Sichtbarkeit und der Rückverfolgbarkeit transparenzbezogener 
Informationen auf der Europarl-Website führen könnte. 
 
5.2 Sekretariat des Beratenden Ausschusses 
 
Das Referat Verwaltung der Mitglieder (mit Sitz in Brüssel und Luxemburg) in der 
GD Präsidentschaft fungiert als Sekretariat des Beratenden Ausschusses. 
 

Advisory.Committee@europarl.europa.eu 
 
Europäisches Parlament 
Beratender Ausschuss zum Verhalten von Mitgliedern 
Rue Wiertz, 60 
ASP 6D075 
1047 Brüssel 
Belgien 

 
 
 

                                                 
9 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/0081ddfaa4/MEPs.html  


